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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 00 Z Baumeister - Controlling GR 00 - 20 2005

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000100 Z Allgemeine Bestimmungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000101 Z Baustellengemeinkosten

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000102 Z Abbrucharbeiten

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000103 Z Erdarbeiten und Sicherungen bei Erdarbeiten

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000104 Z Wasserhaltungsarbeiten

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000105 Z Dränagearbeiten

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000106 Z Kanalisierung

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000107 Z Beton und Stahlbetonarbeiten

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000108 Z Maurer- und Versetzarbeiten

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000110 Z Putzarbeiten

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000111 Z Estricharbeiten

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000112 Z Abdichtungsarbeiten

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000113 Z Außenanlagen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000114 Z Besondere Instandsetzungsarbeiten

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000115 Z Spezialgründungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000116 Z Fertigteile

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000118 Z Winterbauarbeiten

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000119 Z Baureinigung

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000120 Z Regieleistungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 00 Baumeister - Controlling GR 00 - 20 2005 Seite: 11
LG: 00 Baumeister - Controlling GR 00 - 20 2005 Datum: 17-07-2008

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 01 Z Baustellengemeinkosten- und Einrichtung

000000 Z Musterposition

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 02 Z Abbrucharbeiten

000000 Z Musterposition

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 03 Z Erdarbeiten und Sicherungen bei Erdarbeiten

000000 Z Musterposition

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 04 Z Wasserhaltungsarbeiten

000000 Z Musterposition

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 05 Dränarbeiten Seite: 26
LG: 05 Dränarbeiten Datum: 17-07-2008

Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 05 Z Dränarbeiten

000000 Z Musterposition

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 06 Z Kanalisierungsarbeiten

000000 Z Musterposition

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 07 Z Beton- und Stahlbetonarbeiten

000000 Z Musterposition

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 08 Z Maurer- und Versetzarbeiten

000000 Z Musterposition

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 10 Putzarbeiten Seite: 37
LG: 01 Putzarbeiten Aussen Datum: 17-07-2008

Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 01 Z Putzarbeiten Aussen

000000 Z Musterposition

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 11 Z Estricharbeiten

000000 Z Musterposition

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 12 Z Abdichtungen

000000 Z Musterposition

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 13 Z Aussenanlagen

000000 Z Musterposition

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 14 Z Besondere Instandsetzungsarbeiten

000000 Z Musterposition

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 15 Z Spezialgründungen

000000 Z Musterposition

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 16 Z Fertigteile

000000 Z Musterposition

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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OG 18 Winterbauarbeiten
LB HB LB-Hochbau BMWA 04-05 17

Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 18 Z Winterbauarbeiten

000000 Z Musterposition

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 19 Z Baureinigung

000000 Z Musterposition

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 20 Z Regieleistungen

000000 Z Musterposition

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 21 Schwarzdeckerarbeiten Seite: 67
LG: 21 Schwarzdeckerarbeiten Datum: 17-07-2008

Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 21 Z Schwarzdeckerarbeiten

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 22 Z Dachdeckerarbeiten

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 23 Z Bauspenglerarbeiten

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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OG 24 Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerarbeiten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 24 Z Fliesen-, Platten- und Mosiklegerarbeiten

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 26 Z Asphaltarbeiten

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 26 Asphaltarbeiten Seite: 97
LG: 26 Asphaltarbeiten Datum: 17-07-2008

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 27 Z Terrazzoarbeiten

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 28 Natursteinarbeiten Seite: 109
LG: 28 Natursteinarbeiten Datum: 17-07-2008

Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 28 Z Natursteinarbeiten

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 29 Z Kunststeinarbeiten

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 31 Z Schlosserarbeiten

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 32 Z Konstruktiver Stahlbau

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 32 Konstruktiver Stahlbau Seite: 134
LG: 32 Konstruktiver Stahlbau Datum: 17-07-2008

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 33 Z Vorgehängte Fassaden

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 33 Vorgehängte Fassaden Seite: 141
LG: 33 Vorgehängte Fassaden Datum: 17-07-2008

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 34 Z Verglaste Rohrrahmenelemente

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 35 Z Rauch-, Abgas- und Lüftungsfänge

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 36 Z Zimmermeisterarbeiten

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 37 Z Tischlerarbeiten

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 37 Tischlerarbeiten Seite: 168
LG: 37 Tischlerarbeiten Datum: 17-07-2008

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 38 Holzfussböden Seite: 171
LG: 38 Holzfussböden Datum: 17-07-2008

OG 38 Holzfussböden
LB HB LB-Hochbau BMWA 04-05 17

Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 38 Z Holzfussböden

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 39 Z Trockenbauarbeiten

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 01 Z Glaserarbeiten Spiege und Spezialgläser

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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OG 43 Türsysteme - Torsysteme (Elemente)
LB HB LB-Hochbau BMWA 04-05 17

Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 43 Türsysteme - Torsysteme (Elemente) Seite: 194
LG: 01 Türsysteme (Elemente) Innen Datum: 17-07-2008

Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 01 Z Türsysteme (Elemente) Innen

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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LG 02 Z Türsysteme (Elemente) Aussen

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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LG 03 Z Türsysteme (Elemente) mit E - Antrieb

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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LG 04 Z Türsysteme (Elemente) ohne E - Antrieb

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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LG 05 Z Tore (Elemente) mit u. ohne E - Antrieb

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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LG 43 Z Türsysteme - Torsysteme (Elemente)

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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OG 44 Aussenwand- Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
LB HB LB-Hochbau BMWA 04-05 17

Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 44 Z Aussenwand- Wärmedämmverbundsystem (WDVS)

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 44 Aussenwand- Wärmedämmverbundsystem (WDVS) Seite: 225
LG: 44 Aussenwand- Wärmedämmverbundsystem (WDVS) Datum: 17-07-2008

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 45 Beschichtungen auf Holz und Metall Seite: 226
LG: 45 Beschichtungen auf Holz und Metall Datum: 17-07-2008
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 45 Z Beschichtungen auf Holz und Metall

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 46 Beschichtung auf Mauerwerk, Putz und Beton Seite: 234
LG: 46 Beschichtung auf Mauerwerk, Putz und Beton Datum: 17-07-2008

Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 46 Z Beschichtung auf Mauerwerk, Putz und Beton

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 47 Z Tapetenarbeiten

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 49 Z Beschichtungen von Betonböden

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 49 Beschichtungen von Betonböden Seite: 252
LG: 49 Beschichtungen von Betonböden Datum: 17-07-2008

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 50 Z Klebearbeiten für Boden- und Wandbeläge

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 51 Z Fenster und Fenstertüren aus Holz

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 51 Fenster und Fenstertüren aus Holz Seite: 264
LG: 51 Fenster und Fenstertüren aus Holz Datum: 17-07-2008

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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OG 52 Fenster und Fenstertüren aus Aluminium
LB HB LB-Hochbau BMWA 04-05 17

Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 52 Z Fenster und Fenstertüren aus Aluminium

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 53 Fenster und Fenstertüren aus Kunststoff Seite: 275
LG: 53 Fenster und Fenstertüren aus Kunststoff Datum: 17-07-2008
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 53 Z Fenster und Fenstertüren aus Kunststoff

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 54 Fenster und Fenstertüren aus Holz-Alu LM Seite: 284
LG: 54 Fenster und Fenstertüren aus Holz-Alu LM Datum: 17-07-2008

Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 54 Z Fenster und Fenstertüren aus Holz-Alu LM

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 54 Fenster und Fenstertüren aus Holz-Alu LM Seite: 286
LG: 54 Fenster und Fenstertüren aus Holz-Alu LM Datum: 17-07-2008

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 55 Z Sanierungen von Fenster und Türen aus Holz

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 55 Sanierung von Fenstern und Türen aus Holz Seite: 293
LG: 55 Sanierungen von Fenster und Türen aus Holz Datum: 17-07-2008

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 56 Z Dachflächenfenster,Lichtkuppeln,Lichtbänder

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 57 Z Bewegliche Anschlüsse von Fenstern

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 58 Gartengestaltung und Landschaftsbau Seite: 312
LG: 58 Gartengestaltung und Landschaftsbau Datum: 17-07-2008

Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 58 Z Gartengestaltung und Landschaftsbau

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 59 Z Sportanlagen im Freien

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 61 Z Sporthallenausbau

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 65 Z Toranlagen in Gebäuden

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 70 Z Schließanlagen, Schlösser, Sperranlagen

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 71 Z Rollläden, Rolllädenkästen, Scherengitter

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 72 Z Steuerungen Rolllä., Rolllädenk., Schereng.

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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OG 73 Jalousien, Lamellen, Sonnenschutzmarkiesen
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 73 Z Jalousien, Lamellen, Sonnenschutzmarkiesen

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 74 Z Dachflächenfenster, Lichtkuppeln, Lichtb.

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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OG 75 Möbel und Einrichtungen
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 75 Z Möbel und Einrichtungen

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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OG 80 HKLS - Installationen Controling GR 00-95
LB HT LB-Haustechnik BMWA 04-05 07

Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik (
LB-HT), Version 07, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung dieser
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung und dergleichen werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in
der Regel nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen
Leistungen in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 00 Z HKLS Gesamtsumme Controling GR 00-95

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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LG: 01 Baustellengemeinkosten Datum: 17-07-2008

LG 01 Z Baustellengemeinkosten

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 29 Planung, Inbetriebnahme, Dokumentation Datum: 17-07-2008

LG 29 Z Planung, Inbetriebnahme, Dokumentation

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 80 HKLS - Installationen Controling GR 00-95 Seite: 389
LG: 40 Kesselanlagen m. Feuerung, Gas-Wasserheizer Datum: 17-07-2008

LG 40 Z Kesselanlagen m. Feuerung, Gas-Wasserheizer

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 41 Metall- und Kunststoff-Abgasanlagen Datum: 17-07-2008

LG 41 Z Metall- und Kunststoff-Abgasanlagen

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 42 Heizöl-Lagerbehälter und Zubehör Datum: 17-07-2008

LG 42 Z Heizöl-Lagerbehälter und Zubehör

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 44 Wärmetauscher und Speicher Datum: 17-07-2008

LG 44 Z Wärmetauscher und Speicher

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 45 Heizkörper und Deckenstrahlplatten Datum: 17-07-2008

LG 45 Z Heizkörper und Deckenstrahlplatten

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 47 Flächenheizung Datum: 17-07-2008

LG 47 Z Flächenheizung

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 48 Kompaktpositionen Installationstechnik Datum: 17-07-2008

LG 48 Z Kompaktpositionen Installationstechnik

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 50 Lüftungszentralgeräte - Ventilatoren Datum: 17-07-2008

LG 50 Z Lüftungszentralgeräte - Ventilatoren

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 51 Einzel- sowie Luftnachbehandlungsgeräte Datum: 17-07-2008

LG 51 Z Einzel- sowie Luftnachbehandlungsgeräte

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 53 Schall- und Schwingungsdämpfung Datum: 17-07-2008

LG 53 Z Schall- und Schwingungsdämpfung

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 54 Luftleitungen Datum: 17-07-2008

LG 54 Z Luftleitungen

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 55 Luftleitungseinbau Datum: 17-07-2008

LG 55 Z Luftleitungseinbau

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 56 Luftdurchlässe Datum: 17-07-2008

LG 56 Z Luftdurchlässe

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 59 Druckluftanlagen Datum: 17-07-2008

LG 59 Z Druckluftanlagen

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 60 Einrichtung - Ausstattung - Feinarmaturen Datum: 17-07-2008

LG 60 Z Einrichtung - Ausstattung - Feinarmaturen

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 62 Wasseraufbereitungsanlagen Datum: 17-07-2008

LG 62 Z Wasseraufbereitungsanlagen

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 66 Abwasseranlagen Datum: 17-07-2008

LG 66 Z Abwasseranlagen

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 70 Metallrohre und Zubehör Datum: 17-07-2008

LG 70 Z Metallrohre und Zubehör

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 71 Kunststoffrohre und Zubehör Datum: 17-07-2008

LG 71 Z Kunststoffrohre und Zubehör

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 72 Verbundrohre und allgemeines Zubehör Datum: 17-07-2008

LG 72 Z Verbundrohre und allgemeines Zubehör

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 73 Armaturen für Wasserleitungen Datum: 17-07-2008

LG 73 Z Armaturen für Wasserleitungen

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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OG: 80 HKLS - Installationen Controling GR 00-95 Seite: 410
LG: 74 Armaturen für Heizungsanlagen Datum: 17-07-2008

LG 74 Z Armaturen für Heizungsanlagen

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 75 Armaturen für Gasleitungen Datum: 17-07-2008

LG 75 Z Armaturen für Gasleitungen

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 76 Pumpen Datum: 17-07-2008

LG 76 Z Pumpen

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 77 Verteiler und Entlüftungsstationen Datum: 17-07-2008

LG 77 Z Verteiler und Entlüftungsstationen

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 78 Ausdehungsanlagen Datum: 17-07-2008

LG 78 Z Ausdehungsanlagen

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 79 Rohre mit vorgefertigter Wärmedämmung Datum: 17-07-2008

LG 79 Z Rohre mit vorgefertigter Wärmedämmung

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 80 Mess- und Kontrollgeräte Datum: 17-07-2008

LG 80 Z Mess- und Kontrollgeräte

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 81 Tragkonstruktion, Roste und Abdeckungen Datum: 17-07-2008

LG 81 Z Tragkonstruktion, Roste und Abdeckungen

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 82 Wärme- und Kältedämmungen Datum: 17-07-2008

LG 82 Z Wärme- und Kältedämmungen

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 83 Feuerschutz und Schalldämmung Datum: 17-07-2008

LG 83 Z Feuerschutz und Schalldämmung

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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OG: 80 HKLS - Installationen Controling GR 00-95 Seite: 420
LG: 84 MSRL-Raumautomation (Feld-Ebene) Datum: 17-07-2008

LG 84 Z MSRL-Raumautomation (Feld-Ebene)

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 85 MSRL-AutoGer (Automatisierungsgeräte-Ebene) Datum: 17-07-2008

LG 85 Z MSRL-AutoGer (Automatisierungsgeräte-Ebene)

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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OG: 80 HKLS - Installationen Controling GR 00-95 Seite: 422
LG: 86 MSRL-Gebäudemanagement (Leitebene) Datum: 17-07-2008

LG 86 Z MSRL-Gebäudemanagement (Leitebene)

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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OG: 80 HKLS - Installationen Controling GR 00-95 Seite: 423
LG: 87 MSRL-Peripherie Datum: 17-07-2008

LG 87 Z MSRL-Peripherie

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05
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LG: 88 MSRL-Schaltschrank Datum: 17-07-2008

LG 88 Z MSRL-Schaltschrank

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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OG: 80 HKLS - Installationen Controling GR 00-95 Seite: 425
LG: 89 MSRL-Kompaktposition für Standadanlagen Datum: 17-07-2008

LG 89 Z MSRL-Kompaktposition für Standadanlagen

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 90 Regieleistungen HLS, E, MSRL, Fördertechnik Datum: 17-07-2008

LG 90 Z Regieleistungen HLS, E, MSRL, Fördertechnik

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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OG: 80 HKLS - Installationen Controling GR 00-95 Seite: 427
LG: 91 Planung und Inbetriebnahme Datum: 17-07-2008

LG 91 Z Planung und Inbetriebnahme

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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OG: 80 HKLS - Installationen Controling GR 00-95 Seite: 428
LG: 92 Abnahmeprüfungen Datum: 17-07-2008

LG 92 Z Abnahmeprüfungen

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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OG: 80 HKLS - Installationen Controling GR 00-95 Seite: 429
LG: 95 Wartung Installationstechnik Datum: 17-07-2008

LG 95 Z Wartung Installationstechnik

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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OG 81 HKLS Alternativsysteme
LB HT LB-Haustechnik BMWA 04-05 07

Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik (
LB-HT), Version 07, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung dieser
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung und dergleichen werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in
der Regel nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen
Leistungen in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 81 Z HKLS Alternativsysteme

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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OG 82 HKLS Lüftungs-, Klimaanlagenbau
LB HT LB-Haustechnik BMWA 04-05 07

Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik (
LB-HT), Version 07, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung dieser
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung und dergleichen werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in
der Regel nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen
Leistungen in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 82 Z HKLS Lüftungs-, Klimaanlagenbau

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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OG 83 HKLS Kälteanlagen-, Kühlhausbau
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik (
LB-HT), Version 07, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung dieser
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung und dergleichen werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in
der Regel nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen
Leistungen in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 83 Z HKLS Kälteanlagen-, Kühlhausbau

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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OG 84 Feuerlöschsysteme
LB HT LB-Haustechnik BMWA 04-05 07

Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik (
LB-HT), Version 07, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung dieser
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung und dergleichen werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in
der Regel nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen
Leistungen in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 84 Z Feuerlöschsysteme

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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OG 85 E - Installationen Controlling GR 00-95
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik (
LB-HT), Version 07, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 85 E - Installationen Controlling GR 00-95 Seite: 459
LG: 00 E - Installationen Controling GR 00-95 Datum: 17-07-2008

Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung dieser
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung und dergleichen werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in
der Regel nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen
Leistungen in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 00 Z E - Installationen Controling GR 00-95

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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LG 01 Z Baustellengemeinkosten

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG 06 Z Niederspannungsverteilung

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 07 Kabel f- Energie- u. Nachrichtenübertragung Datum: 17-07-2008

LG 07 Z Kabel f- Energie- u. Nachrichtenübertragung

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 08 Isolierte Leitungen Datum: 17-07-2008

LG 08 Z Isolierte Leitungen

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 09 Rohr- und Tragsysteme Datum: 17-07-2008

LG 09 Z Rohr- und Tragsysteme

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 10 Schalt-, Steuer- und Steckgerät Datum: 17-07-2008

LG 10 Z Schalt-, Steuer- und Steckgerät

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 11 Leuchten liefern und montieren Datum: 17-07-2008

LG 11 Z Leuchten liefern und montieren

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 12 Erdungs- und Blitzschutzanlagen Datum: 17-07-2008

LG 12 Z Erdungs- und Blitzschutzanlagen

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 18 Kommunikationsanlagen Datum: 17-07-2008

LG 18 Z Kommunikationsanlagen

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 19 Strukturierte Verkabelung Datum: 17-07-2008

LG 19 Z Strukturierte Verkabelung

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 26 Kompaktpositioen E-Installationen Datum: 17-07-2008

LG 26 Z Kompaktpositioen E-Installationen

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 29 Planung, Inbetriebnahme, Dokumentation Datum: 17-07-2008

LG 29 Z Planung, Inbetriebnahme, Dokumentation

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 30 Regieleistungen Elektrotechnik Datum: 17-07-2008

LG 30 Z Regieleistungen Elektrotechnik

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 31 Leuchten liefern Datum: 17-07-2008

LG 31 Z Leuchten liefern

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 83 Feuerschutz und Schalldämmung Datum: 17-07-2008

LG 83 Z Feuerschutz und Schalldämmung

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 84 MSRL-Raumautomation (Feld-Ebene) Datum: 17-07-2008

LG 84 Z MSRL-Raumautomation (Feld-Ebene)

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 85 MSRL-AutoGer (Automatisierungsgeräte-Ebene) Datum: 17-07-2008

LG 85 Z MSRL-AutoGer (Automatisierungsgeräte-Ebene)

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 86 MSRL-Gebäudemanagement (Leitebene) Datum: 17-07-2008

LG 86 Z MSRL-Gebäudemanagement (Leitebene)

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 87 MSRL-Peripherie Datum: 17-07-2008

LG 87 Z MSRL-Peripherie

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 88 MSRL-Schaltschrank Datum: 17-07-2008

LG 88 Z MSRL-Schaltschrank

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 89 MSRL-Kompaktposition für Standadanlagen Datum: 17-07-2008

LG 89 Z MSRL-Kompaktposition für Standadanlagen

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 85 E - Installationen Controlling GR 00-95 Seite: 486
LG: 90 Regieleistungen HLS, E, MSRL, Fördertechnik Datum: 17-07-2008

LG 90 Z Regieleistungen HLS, E, MSRL, Fördertechnik

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 85 E - Installationen Controlling GR 00-95 Seite: 487
LG: 91 Planung und Inbetriebnahme Datum: 17-07-2008

LG 91 Z Planung und Inbetriebnahme

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 92 Abnahmeprüfungen Datum: 17-07-2008

LG 92 Z Abnahmeprüfungen

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 95 Wartung Installationstechnik Datum: 17-07-2008

LG 95 Z Wartung Installationstechnik

000000 Z Positionssumme

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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OG 86 Sicherheitstechnik, Alarmanlgenbau
LB HT LB-Haustechnik BMWA 04-05 07

Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik (
LB-HT), Version 07, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung dieser
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung und dergleichen werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in
der Regel nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen
Leistungen in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 86 Z Sicherheitstechnik, Alarmanlgenbau

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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OG 87 Blitzschutz, Ableitungen
LB HT LB-Haustechnik BMWA 04-05 07

Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik (
LB-HT), Version 07, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung dieser
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung und dergleichen werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in
der Regel nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen
Leistungen in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 87 Z Blitzschutz, Ableitungen

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik (
LB-HT), Version 07, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung dieser
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung und dergleichen werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in
der Regel nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen
Leistungen in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 88 Z CO Warnanlagen und Lüftungsbau

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik (
LB-HT), Version 07, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung dieser
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung und dergleichen werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in
der Regel nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen
Leistungen in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 89 Z Innenbeleuchtung - Aussenbeleuchtung

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 90 Z Schutzraumeinbauteile und Einrichtungen

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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OG 91 Aufzugsanlagenbau - Wohnbau
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik (
LB-HT), Version 07, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung dieser
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung und dergleichen werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in
der Regel nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen
Leistungen in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 91 Z Aufzugsanlagenbau - Wohnbau

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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OG 92 Überladebühnen, Rolltreppen
LB HT LB-Haustechnik BMWA 04-05 07

Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik (
LB-HT), Version 07, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung dieser
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung und dergleichen werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in
der Regel nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen
Leistungen in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 92 Z Überladebühnen, Rolltreppen

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 93 Z Schrankananlagen, Fahnanmasten

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 94 Beschilderungen, Kennzeichnungen Seite: 546
LG: 94 Beschilderungen, Kennzeichnungen Datum: 17-07-2008
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 94 Z Beschilderungen, Kennzeichnungen

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 95 Z Spezial- und Endreinigung

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 95 Spezial- und Endreinigungen Seite: 559
LG: 95 Spezial- und Endreinigung Datum: 17-07-2008

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 96 Spezial- und sonstige Regiearbeiten Seite: 561
LG: 96 Spezial- und sonstige Regiearbeiten Datum: 17-07-2008

Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 96 Spezial- und sonstige Regiearbeiten Seite: 562
LG: 96 Spezial- und sonstige Regiearbeiten Datum: 17-07-2008

Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 96 Z Spezial- und sonstige Regiearbeiten

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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OG 97 Kosten der Vorprojektsentwicklung
LB HB LB-Hochbau BMWA 04-05 17

Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 01 Z Kosten der Vorprojektserfassung

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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LG 02 Z Kosten der Begutachtung und Schätzung

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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LG 03 Z Kosten der Vertragserrichtung

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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LG 04 Z Kosten des Erwerbs

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 97 Kosten der Vorprojektsentwicklung Seite: 583
LG: 04 Kosten des Erwerbs Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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LG: 05 Kosten des Rechtsverkehrs Datum: 17-07-2008

LG 05 Z Kosten des Rechtsverkehrs

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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LG 06 Z Kosten des Notariatsverkehrs

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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OG: 97 Kosten der Vorprojektsentwicklung Seite: 592
LG: 06 Kosten des Notariatsverkehrs Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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LG 07 Z Kosten - Gebühren - Abgaben

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 07 Kosten - Gebühren - Abgaben Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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LG 08 Z Kosten - Bank - Kredit - Verzinsung

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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OG: 97 Kosten der Vorprojektsentwicklung Seite: 599
LG: 08 Kosten - Bank - Kredit - Verzinsung Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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LG: 08 Kosten - Bank - Kredit - Verzinsung Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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OG 98 Kosten der Projektsentwicklung
LB HB LB-Hochbau BMWA 04-05 17

Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 01 Z Kosten der Projektsentwicklung

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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LG 02 Z Kosten der Bewilligungen und Bescheide

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 611
LG: 02 Kosten der Bewilligungen und Bescheide Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 612
LG: 02 Kosten der Bewilligungen und Bescheide Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 613
LG: 03 Kosten der Bestandsaufnahme Datum: 17-07-2008

LG 03 Z Kosten der Bestandsaufnahme

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 614
LG: 03 Kosten der Bestandsaufnahme Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 615
LG: 03 Kosten der Bestandsaufnahme Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 616
LG: 03 Kosten der Bestandsaufnahme Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 617
LG: 04 Kosten der Vermessung Datum: 17-07-2008

LG 04 Z Kosten der Vermessung

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 618
LG: 04 Kosten der Vermessung Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 619
LG: 04 Kosten der Vermessung Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 620
LG: 04 Kosten der Vermessung Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 621
LG: 05 Kosten des Entwurfs Datum: 17-07-2008

LG 05 Z Kosten des Entwurfs

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 622
LG: 05 Kosten des Entwurfs Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 623
LG: 05 Kosten des Entwurfs Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 624
LG: 05 Kosten des Entwurfs Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 625
LG: 06 Kosten der Einreichplanung Datum: 17-07-2008

LG 06 Z Kosten der Einreichplanung

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 626
LG: 06 Kosten der Einreichplanung Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 627
LG: 06 Kosten der Einreichplanung Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 628
LG: 06 Kosten der Einreichplanung Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 629
LG: 07 Kosten der Polierplanung Datum: 17-07-2008

LG 07 Z Kosten der Polierplanung

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 630
LG: 07 Kosten der Polierplanung Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 631
LG: 07 Kosten der Polierplanung Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 632
LG: 07 Kosten der Polierplanung Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 633
LG: 08 Kosten der Detailplanung Datum: 17-07-2008

LG 08 Z Kosten der Detailplanung

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 634
LG: 08 Kosten der Detailplanung Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 635
LG: 08 Kosten der Detailplanung Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 636
LG: 08 Kosten der Detailplanung Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 637
LG: 09 Kosten der Leistungsermittlung Datum: 17-07-2008

LG 09 Z Kosten der Leistungsermittlung

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 638
LG: 09 Kosten der Leistungsermittlung Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 639
LG: 09 Kosten der Leistungsermittlung Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 640
LG: 09 Kosten der Leistungsermittlung Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 641
LG: 10 Kosten der Leistungsbeschreibung Datum: 17-07-2008

LG 10 Z Kosten der Leistungsbeschreibung

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 642
LG: 10 Kosten der Leistungsbeschreibung Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 643
LG: 10 Kosten der Leistungsbeschreibung Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 644
LG: 10 Kosten der Leistungsbeschreibung Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 645
LG: 11 Kosten der Leistungsvergabe Datum: 17-07-2008

LG 11 Z Kosten der Leistungsvergabe

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 646
LG: 11 Kosten der Leistungsvergabe Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 647
LG: 11 Kosten der Leistungsvergabe Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 648
LG: 11 Kosten der Leistungsvergabe Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 649
LG: 12 Kosten der Vertragsgestaltung Datum: 17-07-2008

LG 12 Z Kosten der Vertragsgestaltung

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 650
LG: 12 Kosten der Vertragsgestaltung Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 651
LG: 12 Kosten der Vertragsgestaltung Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 652
LG: 12 Kosten der Vertragsgestaltung Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 653
LG: 13 Kosten der Leistungskontrolle Datum: 17-07-2008

LG 13 Z Kosten der Leistungskontrolle

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 654
LG: 13 Kosten der Leistungskontrolle Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 655
LG: 13 Kosten der Leistungskontrolle Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 656
LG: 13 Kosten der Leistungskontrolle Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 657
LG: 14 Kosten der Grundbauplanung und Bodenunters. Datum: 17-07-2008

LG 14 Z Kosten der Grundbauplanung und Bodenunters.

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 658
LG: 14 Kosten der Grundbauplanung und Bodenunters. Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 659
LG: 14 Kosten der Grundbauplanung und Bodenunters. Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 660
LG: 14 Kosten der Grundbauplanung und Bodenunters. Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 661
LG: 15 Kosten der Grundbaustatik Datum: 17-07-2008

LG 15 Z Kosten der Grundbaustatik

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 662
LG: 15 Kosten der Grundbaustatik Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 663
LG: 15 Kosten der Grundbaustatik Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 664
LG: 15 Kosten der Grundbaustatik Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 665
LG: 16 Kosten der Bodenmechanik Datum: 17-07-2008

LG 16 Z Kosten der Bodenmechanik

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 666
LG: 16 Kosten der Bodenmechanik Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 667
LG: 16 Kosten der Bodenmechanik Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 668
LG: 16 Kosten der Bodenmechanik Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 669
LG: 17 Kosten der Statik und Tragwerksplanung Datum: 17-07-2008

LG 17 Z Kosten der Statik und Tragwerksplanung

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 670
LG: 17 Kosten der Statik und Tragwerksplanung Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 671
LG: 17 Kosten der Statik und Tragwerksplanung Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 672
LG: 17 Kosten der Statik und Tragwerksplanung Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 673
LG: 18 Kosten von Sachverständigenleistungen Datum: 17-07-2008

LG 18 Z Kosten von Sachverständigenleistungen

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 674
LG: 18 Kosten von Sachverständigenleistungen Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 675
LG: 18 Kosten von Sachverständigenleistungen Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 676
LG: 18 Kosten von Sachverständigenleistungen Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 677
LG: 19 Kosten der Bauphysik Datum: 17-07-2008

LG 19 Z Kosten der Bauphysik

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 678
LG: 19 Kosten der Bauphysik Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 679
LG: 19 Kosten der Bauphysik Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 680
LG: 19 Kosten der Bauphysik Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 681
LG: 20 Kosten der Bauchemie Datum: 17-07-2008

LG 20 Z Kosten der Bauchemie

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 682
LG: 20 Kosten der Bauchemie Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 683
LG: 20 Kosten der Bauchemie Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 684
LG: 20 Kosten der Bauchemie Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 685
LG: 21 Kosten der Beweissicherung Datum: 17-07-2008

LG 21 Z Kosten der Beweissicherung

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 686
LG: 21 Kosten der Beweissicherung Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 687
LG: 21 Kosten der Beweissicherung Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 688
LG: 21 Kosten der Beweissicherung Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 689
LG: 22 Kosten gesonderter Versicherungen Datum: 17-07-2008

LG 22 Z Kosten gesonderter Versicherungen

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 690
LG: 22 Kosten gesonderter Versicherungen Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 691
LG: 22 Kosten gesonderter Versicherungen Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 692
LG: 22 Kosten gesonderter Versicherungen Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 693
LG: 23 Kosten der Planungskoordination Datum: 17-07-2008

LG 23 Z Kosten der Planungskoordination

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 694
LG: 23 Kosten der Planungskoordination Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 695
LG: 23 Kosten der Planungskoordination Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 696
LG: 23 Kosten der Planungskoordination Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 697
LG: 24 Kosten der Baukoordination Datum: 17-07-2008

LG 24 Z Kosten der Baukoordination

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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29-11-05

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 698
LG: 24 Kosten der Baukoordination Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 699
LG: 24 Kosten der Baukoordination Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung Seite: 700
LG: 24 Kosten der Baukoordination Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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OG 99 Kosten der Projektsabwicklung
LB HB LB-Hochbau BMWA 04-05 17

Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-
HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und
dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des
Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des
Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt
nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)  2. Positionstext (vor
Vertragsbestimmungen)  3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe  4. Vertragsbestimmung der
Leistungsgruppe  5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß
ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus
der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten
Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z
gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit
dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type
verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - soferne
vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des
Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten
technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall
des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher
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Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom
Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen
zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - soferne vorgesehen - in der
jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit
sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die
beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch
ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf
Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial
und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften,
Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische
Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der
Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch
rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden,
sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien,
Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel
nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in
den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der
dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen)
bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen,
Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:
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Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und
das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/
Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von
der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder
Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

LG 01 Z Kosten der Projektsentwicklung

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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LG 02 Z Kosten der Bewilligungen und Bescheide

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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LG 03 Z Kosten der Bestandsaufnahme

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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LG 04 Z Kosten der Vermessung

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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LG 05 Z Kosten der Kalkulation

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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LG 06 Z Kosten des Baucontrolings

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 726
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000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten
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LG 07 Z Kosten der Nachkalkulation

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 729
LG: 07 Kosten der Nachkalkulation Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 730
LG: 07 Kosten der Nachkalkulation Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten
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OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 731
LG: 07 Kosten der Nachkalkulation Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 732
LG: 08 Kosten d. Erstellung v. Kostenvoranschlägen Datum: 17-07-2008

LG 08 Z Kosten d. Erstellung v. Kostenvoranschlägen

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 733
LG: 08 Kosten d. Erstellung v. Kostenvoranschlägen Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 734
LG: 08 Kosten d. Erstellung v. Kostenvoranschlägen Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 735
LG: 08 Kosten d. Erstellung v. Kostenvoranschlägen Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 736
LG: 09 Kosten d. Erstellung v. Leistungsbeschr. Datum: 17-07-2008

LG 09 Z Kosten d. Erstellung v. Leistungsbeschr.

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 737
LG: 09 Kosten d. Erstellung v. Leistungsbeschr. Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 738
LG: 09 Kosten d. Erstellung v. Leistungsbeschr. Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 739
LG: 09 Kosten d. Erstellung v. Leistungsbeschr. Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 740
LG: 10 Kosten der Leistungsvergabe Datum: 17-07-2008

LG 10 Z Kosten der Leistungsvergabe

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 741
LG: 10 Kosten der Leistungsvergabe Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 742
LG: 10 Kosten der Leistungsvergabe Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 743
LG: 10 Kosten der Leistungsvergabe Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 744
LG: 11 Kosten der Vertragsgestaltung Datum: 17-07-2008

LG 11 Z Kosten der Vertragsgestaltung

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 745
LG: 11 Kosten der Vertragsgestaltung Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 746
LG: 11 Kosten der Vertragsgestaltung Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 747
LG: 11 Kosten der Vertragsgestaltung Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 748
LG: 12 Kosten des LV und Planungscontroling Datum: 17-07-2008

LG 12 Z Kosten des LV und Planungscontroling

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 749
LG: 12 Kosten des LV und Planungscontroling Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 750
LG: 12 Kosten des LV und Planungscontroling Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 751
LG: 12 Kosten des LV und Planungscontroling Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 752
LG: 13 Kosten des Statik- und Grunbaucontroling Datum: 17-07-2008

LG 13 Z Kosten des Statik- und Grunbaucontroling

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 753
LG: 13 Kosten des Statik- und Grunbaucontroling Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 754
LG: 13 Kosten des Statik- und Grunbaucontroling Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 755
LG: 13 Kosten des Statik- und Grunbaucontroling Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 756
LG: 14 Kosten der Bauphysik Datum: 17-07-2008

LG 14 Z Kosten der Bauphysik

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 757
LG: 14 Kosten der Bauphysik Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 758
LG: 14 Kosten der Bauphysik Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 759
LG: 14 Kosten der Bauphysik Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 760
LG: 15 Kosten der Bauchemie Datum: 17-07-2008

LG 15 Z Kosten der Bauchemie

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 761
LG: 15 Kosten der Bauchemie Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 762
LG: 15 Kosten der Bauchemie Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 763
LG: 15 Kosten der Bauchemie Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 764
LG: 16 Kosten der Planung Datum: 17-07-2008

LG 16 Z Kosten der Planung

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 765
LG: 16 Kosten der Planung Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 766
LG: 16 Kosten der Planung Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 767
LG: 16 Kosten der Planung Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 768
LG: 17 Kosten von Sachverständigenleistungen Datum: 17-07-2008

LG 17 Z Kosten von Sachverständigenleistungen

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 769
LG: 17 Kosten von Sachverständigenleistungen Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 770
LG: 17 Kosten von Sachverständigenleistungen Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 771
LG: 17 Kosten von Sachverständigenleistungen Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 772
LG: 18 Kosten der Beweissicherung Datum: 17-07-2008

LG 18 Z Kosten der Beweissicherung

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 773
LG: 18 Kosten der Beweissicherung Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 774
LG: 18 Kosten der Beweissicherung Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 775
LG: 18 Kosten der Beweissicherung Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 776
LG: 19 Kosten gesonderter Versicherungen Datum: 17-07-2008

LG 19 Z Kosten gesonderter Versicherungen

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 777
LG: 19 Kosten gesonderter Versicherungen Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 778
LG: 19 Kosten gesonderter Versicherungen Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 779
LG: 19 Kosten gesonderter Versicherungen Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 780
LG: 20 Kosten der Planungskoordination Datum: 17-07-2008

LG 20 Z Kosten der Planungskoordination

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 781
LG: 20 Kosten der Planungskoordination Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 782
LG: 20 Kosten der Planungskoordination Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 783
LG: 20 Kosten der Planungskoordination Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 784
LG: 21 Kosten der Baukoordination Datum: 17-07-2008

LG 21 Z Kosten der Baukoordination

000000 Z Gesamtsumme LV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000001 Z Firma

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000200 Z Gesamtsumme NKV

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000201 Z NKV 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000202 Z NKV 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 785
LG: 21 Kosten der Baukoordination Datum: 17-07-2008

000203 Z NKV 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000204 Z NKV 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000205 Z NKV 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000300 Z GSU Teilrechnungen - Teilschlussrechnungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000301 Z TR 1

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 786
LG: 21 Kosten der Baukoordination Datum: 17-07-2008

000302 Z TR 2

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000303 Z TR 3

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000304 Z TR 4

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000305 Z TR 5

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten

000400 Z Einsparungen

Lo 0,50

So 0,50

1,00 PA E EH 1,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung Seite: 787
LG: 21 Kosten der Baukoordination Datum: 17-07-2008

001000 Z Nachlass

Lo 0,00

So 0,00

0,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001001 Z Deckungsrücklass

Lo 0,00

So 0,00

7,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001002 Z Ust.

Lo 0,00

So 0,00

20,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001003 Z Skonto

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten

001004 Z Haftrücklass

Lo 0,00

So 0,00

3,00 % E EH 0,00 nicht auswerten



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

Zusammenstellung Seite: 1
Datum: 17-07-2008

OG: 00 Baumeister - Controlling GR 00 - 20 2005

OG: 01 Baustellengemeinkosten- und Einrichtung

OG: 02 Abbrucharbeiten

OG: 03 Erdarbeiten und Sicherungen bei Erdarbeiten

OG: 04 Wasserhaltungsarbeiten

OG: 05 Dränarbeiten

OG: 06 Kanalisierungsarbeiten

OG: 07 Beton- und Stahlbetonarbeiten

OG: 08 Maurer- und Versetzarbeiten

OG: 10 Putzarbeiten

OG: 11 Estricharbeiten

OG: 12 Abdichtungen

OG: 13 Aussenanlagen

OG: 14 Besondere Instandsetzungsarbeiten

OG: 15 Spezialgründungen

OG: 16 Fertigteile

OG: 18 Winterbauarbeiten

OG: 19 Baureinigung

OG: 20 Regieleistungen



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

Zusammenstellung Seite: 2
Datum: 17-07-2008

OG: 21 Schwarzdeckerarbeiten

OG: 22 Dachdeckerarbeiten

OG: 23 Bauspenglerarbeiten

OG: 24 Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerarbeiten

OG: 26 Asphaltarbeiten

OG: 27 Terrazzoarbeiten

OG: 28 Natursteinarbeiten

OG: 29 Kunststeinarbeiten

OG: 31 Schlosserarbeiten

OG: 32 Konstruktiver Stahlbau

OG: 33 Vorgehängte Fassaden

OG: 34 Verglaste Rohrrahmenelemente

OG: 35 Rauch-, Abgas- und Lüftungsfänge

OG: 36 Zimmermeisterarbeiten

OG: 37 Tischlerarbeiten

OG: 38 Holzfussböden

OG: 39 Trockenbauarbeiten

OG: 42 Glaserarbeiten

OG: 43 Türsysteme - Torsysteme (Elemente)



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

Zusammenstellung Seite: 3
Datum: 17-07-2008

OG: 44 Aussenwand- Wärmedämmverbundsystem (WDVS)

OG: 45 Beschichtungen auf Holz und Metall

OG: 46 Beschichtung auf Mauerwerk, Putz und Beton

OG: 47 Tapetenarbeiten

OG: 49 Beschichtungen von Betonböden

OG: 50 Klebearbeiten für Boden- und Wandbeläge

OG: 51 Fenster und Fenstertüren aus Holz

OG: 52 Fenster und Fenstertüren aus Aluminium

OG: 53 Fenster und Fenstertüren aus Kunststoff

OG: 54 Fenster und Fenstertüren aus Holz-Alu LM

OG: 55 Sanierung von Fenstern und Türen aus Holz

OG: 56 Dachflächenfenster,Lichtkuppeln,Lichtbänder

OG: 57 Bewegliche Abschlüsse von Fenstern

OG: 58 Gartengestaltung und Landschaftsbau

OG: 59 Sportanlagen im Freien

OG: 61 Sporthallenausbau

OG: 65 Toranlagen in Gebäuden

OG: 70 Schließanlagen, Schlösser, Sperranlagen

OG: 71 Rollläden, Rolllädenkästen, Scherengitter



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

Zusammenstellung Seite: 4
Datum: 17-07-2008

OG: 72 Steuerungen Rolllä., Rolllädenk., Schereng.

OG: 73 Jalousien, Lamellen, Sonnenschutzmarkiesen

OG: 74 Dachflächenfenster, Lichtkuppeln, Lichtb.

OG: 75 Möbel und Einrichtungen

OG: 80 HKLS - Installationen Controling GR 00-95

OG: 81 HKLS Alternativsysteme

OG: 82 HKLS Lüftungs-, Klimaanlagenbau

OG: 83 HKLS Kälteanlagen-, Kühlhausbau

OG: 84 Feuerlöschsysteme

OG: 85 E - Installationen Controlling GR 00-95

OG: 86 Sicherheitstechnik, Alarmanlgenbau

OG: 87 Blitzschutz, Ableitungen

OG: 88 CO  Warnanlagen und Lüftungsbau

OG: 89 Innenbeleuchtung - Aussenbeleuchtung

OG: 90 Schutzraumeinbauteile und Einrichtungen

OG: 91 Aufzugsanlagenbau - Wohnbau

OG: 92 Überladebühnen, Rolltreppen

OG: 93 Schrankenanlagen, Fahnenmasten

OG: 94 Beschilderungen, Kennzeichnungen



Muster - Controlling 2005 ÖNA2063
29-11-05

Zusammenstellung Seite: 5
Datum: 17-07-2008

OG: 95 Spezial- und Endreinigungen

OG: 96 Spezial- und sonstige Regiearbeiten

OG: 97 Kosten der Vorprojektsentwicklung

OG: 98 Kosten der Projektsentwicklung

OG: 99 Kosten der Projektsabwicklung

Gesamtpreis € 0,00

Nachlass % €

Nettosumme € 0,00

Umsatzsteuer 20,00 % € 0,00

Gesamtsumme € 0,00

Ausgefertigt am:

Abgegeben am:

Rechtsverbindliche Unterfertigung
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